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                                                                         Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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B. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Gliederung der Baugebiete (§ 1 (4) Satz 1 Ziff. 2 BauNVO)  
1.1 Baugebiet GI 1 

In dem Industriegebiet Gl 1 dürfen nur Anlagen und Betriebe errichtet und betrieben werden, deren Schallkontingente 
LE,K nach DIN 45691 tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) nicht überschreiten. Betriebsbezogenes Wohnen ist auch 
nicht ausnahmsweise zulässig (§§ 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

1.2.  Baugebiet GI 2
ln dem Industriegebiet Gl 2 dürfen nur Anlagen und Betriebe errichtet und betrieben werden, deren Schallkontingente 
LE,K nach DIN 45691 tagsüber 62 dB(A) und nachts 47 dB(A) nicht überschreiten. Betriebsbezogenes Wohnen ist 
auch nicht ausnahmsweise zulässig (§§ 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

1.3 Gerüche
Im Plangebiet sind wegen der Geruchsimmissionsvorbelastung der Nachbarschaft des Industriegebiets "Innerstetal" 
grundsätzlich nur Anlagen zulässig, für die der Nachweis geführt wird, dass die zukünftige Gesamtgeruchsbelastung 
(IG) im Nachbarschaftsbereich des Plangebiets auf keiner Beurteilungsfläche den Immissionsrichtwert (IW) gem. der 
Tabelle 1 zu Nr. 3.1 der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.07.2009 (Nds. MBl 
2009, 794) übersteigt.
Davon unberührt bleibt die Möglichkeit eines Antragstellers, im zukünftigen jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Zulassungsverfahren für ein Vorhaben im Plangebiet nachzuweisen, dass die Geruchsemissionen so begrenzt sind, 
dass die Kenngröße der Zusatzbelastung (IZ) das Kriterium der Irrelevanz gem. der Nr. 3.3 GIRL einhält.

1.4 Staubende Güter                                                                                                                                                         
Offene Lagerplätze für staubende Güter sind unzulässig.

1.5 Schwermetallhaltige Stoffe Staubförmige Emissionen bei Umschlag, Lagerung oder Bearbeitung von festen 
Stoffen
Lagerung, Umschlag, Aufbereitung und Herstellung schwermetallhaltiger Stoffe, soweit deren Gehalte die 
Begrenzungen 3.1.5.5 der TA Luft überschreiten, darf nur in geschlossenen Produktionseinheiten und deren Räumen 
erfolgen.
Für das Be- oder Entladen, Fördern, Transportieren, Bearbeiten, Aufbereiten oder Lagern fester Stoffe, die Stoffe nach 
Nummer 5.2.2 Klasse I oder II TA Luft 2021, nach Nummer 5.2.5 Klasse I TA Luft 2021 oder nach Nummer 5.2.7 TA Luft 
2021 enthalten oder an denen diese Stoffe angelagert sind, sind die wirksamsten Maßnahmen anzuwenden, die sich 
aus den Nummern 5.2.3.2 TA Luft 2021 bis 5.2.3.5 TA Luft 2021 ergeben; die Lagerung soll entsprechend Nummer 
5.2.3.5.1 TA Luft 2021 erfolgen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Gehalte der besonderen Inhaltsstoffe in einer 
durch Siebung mit einer Maschenweite von 5 mm von den Gütern abtrennbaren Feinfraktion jeweils folgende Werte, 
bezogen auf die Trockenmasse, nicht überschreiten:

- Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse I, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse I oder Nummer 5.2.7.1.2   50 mg/kg,
- Stoffe nach Nummer 5.2.2 Klasse II, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II oder Nummer 5.2.7.1.3                       0,50 g/kg,
- Stoffe nach Nummer 5.2.7.1.1 Klasse III                                                                                                      5,0 g/kg.

2. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  (§ 9 (1) Ziffer 24 BauGB)
2.1 Zusatzschallkontingente für dargestellte Richtungssektoren

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskontingente LEK um folgende 
Zusatzkontingente (LEK, zus):

2.2 Berechnung der Schallkontingente
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der festgesetzten Schallkontingente erfolgt 
nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. Hinsichtlich der im Plan dargestellten Richtungssektoren für Emissionszusatz-
kontingente sind in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK, j durch LEK, j + LEK,zus,k 
zu ersetzen. 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel 
Lr den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(AS) unterschreitet.
Bezüglich der angesprochenen Begriffe und Verfahren wird auf DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" verwiesen.

2.3 Umverteilung der Schallkontingente
Bezüglich der angesprochenen Begriffe und Verfahren wird auf DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" verwiesen.
Eine Umverteilung der Schallkontingente ist zulässig, wenn nachgewiesen wird, das der aus den festgesetzten 
Emissionskontingenten resultierende Gesamt-Immissionswert LGI nicht überschritten wird

2.4 Vermeidung von Schadstoffeinträgen ins Grund- und Oberflächenwasser von Außenflächen
2.4.1 Außenabstell- und Lagerflächen

Für die Herstellung der Befestigung von Außenabstell- und Lagerflächen ist ein Abflussbeiwert von mindestens 0,7 
anzusetzen, wobei Schotter- und Kiesflächen nicht zulässig sind. Bei der Lagerung von wassergefährdenden Gütern 
sind diese Flächen jedoch dicht herzustellen.

2.4.2 Stellplatzflächen
Für die Herstellung der Befestigung von Stellplatzflächen und deren Fahrspuren ist ein Abflussbeiwert von mindestens 
0,7 anzusetzen, wobei Schotter- und Kiesflächen nicht zulässig sind.

2.5  Wasserdampfemissionen
Aus Gründen der Verkehrssicherheit auf der angrenzenden B 82 ist u.a. mit baulichen Vorkehrungen zu verhindern, 
dass sich von den Industriegebieten GI1 und GI2 Wasserdampfemissionen auf der höhergelegenen B 82 
niederschlagen, welche zu Glatteis gefrieren können.

3. Höhe baulicher Anlagen
Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen (OK) ist 206 üNN. Untergeordnete funktionsbezogene Bauteile wie 
Schornsteine, Aufbauten von Lüftungsanlagen, Solaranlagen, Antennen und solche Bauteile, die aufgrund ihrer offenen 
Konstruktion keine Gebäudewirkung entfalten, werden von dieser Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen 
ausgenommen. 

4. Stellung von Nebenanlagen und Garagen 
Gem. § 23 BauNVO wird festgesetzt, dass Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, die gem. 
NBauO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, ausgenommen Einfriedungen, vom 
Waldrand der östlich angrenzenden Flurstücke 942/1 und 942/6 einen Mindestabstand von 10 m und von der 
festgesetzten Grünfläche "Siedlungsgehölz" von 2 m einzuhalten haben. 

                                                                              Planunterlage
Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5000 (AK 5) 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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FASSUNG:    Inkrafttreten
Erneute Veröffentlichung gemäß
§ 4a Abs. 3 BauGB im ergänzenden Verfahren 
gemäß § 214 Abs. 4 BauGB

BEARBEITET: 06.12.2021
    05.03.2026

                     ARC-PLAN MÜLLER
           Städtebau- und Hochbauplanung
                                 Horstfeldstraße 9
                            31162 Bad Salzdetfurth
      Tel. 05063-270888, Email: b.mueller@arc-plan.de

                                               Präambel und Ausfertigung des Bebauungsplans
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungs- gesetzes (NKommVG) hat der Rat der Stadt Langelsheim diesen Bebauungsplan L 124, 
"Sültefeld III", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung 
beschlossen.

Langelsheim, den 12.01.2022
                              

                                gez. Henze          
....................................................................

Siegel                                                                                             Bürgermeister
______________________________________________________________________________________

                                                                   Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuß der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
L 124 "Sültefeld III" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß  § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 4 
BauGB am 04.07.2016 ortsüblich bekanntgemacht.

Langelsheim, den 12.01.2022
                                                                    

gez. Henze  
...................................................................

Siegel                                                                                         Bürgermeister
______________________________________________________________________________________
                                                                           

Planunterlage
Kartengrundlage:             Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 

Katasterverwaltung
© 2016                     
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Regionaldirektion Northeim 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 01.12.2014). Sie ist hinsichtlich 
der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 

Goslar, den 20.12.2021
Katasteramt Goslar
(Amtliche Vermessungsstelle) gez. Scheuermann

.....................................................
                                                         
Siegel                                                                                                                      
______________________________________________________________________________________

  Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:      ARC -PLAN MÜLLER
     Büro für Städtebau- und Hochbauplanung 

Horstfeldstraße 9, 31162 Bad Salzdetfurth                                               

Bad Salzdetfurth, den  29.10.2021 gez. Müller
                                                                                       Planverfasser
______________________________________________________________________________________
   

Planverfasser im Ergänzenden Verfahren
Der Entwurf des Bebauungsplans im ergänzenden 
Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB wurde ausgearbeitet von:    planungsgruppe puche gmbh

häuserstraße 1, 37154 northeim   
 

                                        .................................................................
Northeim, den 05.03.2026                                                                Planverfasser
______________________________________________________________________________________   
   
Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 22.11.2018 dem Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB  und die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 17.01. 2019 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung mit Umweltbericht haben vom 25.01.2019 bis 
einschließlich 01.03.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom17.01.2019 beteiligt und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.Frist für Stellungnahmen war der 
01.03.2019.
 
Langelsheim, den 12.01.2022

             
           gez. Henze  

....................................................................
Siegel           Bürgermeister
______________________________________________________________________________________

                              Erneute öffentliche Auslegung und erneute Beteiligung der Behörden
Der Verwaltungsausschuß  der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 dem geänderten Entwurf 
des geänderten und überarbeiteten Bebauungsplans und der Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die 
erneute öffentliche Auslegung und die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 20.04.2021 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung mit Umweltbericht haben vom 28.04.2021 bis einschl. 
31.05.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 20.04.2021 erneut beteiligt 
und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Frist für Stellungnahmen war der 31.05.2021.

Langelsheim, den 12.01.2022
     gez.Henze

                                                      ..............................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________________

                                                Öffentliche Auslegung mit Einschränkung
Der Rat/Verwaltungsausschuß  der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am .................. dem geänderten 
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die erneute öffentliche 
Auslegung mit Einschränkung  gem. § 4a Abs. 3, Satz 3 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ................. ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung mit Umweltbericht haben vom ................. bis einschl . 
.................. gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB  erneut öffentlich ausgelegen.
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom .................. gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB beteiligt und von der erneuten öffentlichen Auslegung mit Einschränkung benachrichtigt.

Langelsheim, den 
                                                            

                   ....................................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________________
                                                
                                                                 Vereinfachte Änderung
Der Rat/Verwaltungsausschuß der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am .................. dem Entwurf der 
Änderung (vereinfacht) des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ................. ortsüblich bekannt gemacht.
Der Planentwurf mit Begründung hat gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB vom .................. bis 
einschl. ................. öffentlich ausgelegen.
Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom .................. Gelegenheit zur Stellungnahme bis 
einschl. .................. gegeben.

Langelsheim, den 
                                                      

                      ....................................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________________

                                                                           Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Langelsheim hat den Bebauungsplan  nach  Prüfung  der  Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB  in seiner Sitzung am 02.12.2021 als Satzung (§ 10  Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung mit 
Umweltbericht beschlossen.

Langelsheim, den 12.01.2022
              gez. Henze

                                                                            ...................................................................
Siegel                                                                                                    Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________________

                                                                                Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ist am ....................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan L 124 "Sültefeld III" ist damit am ....................... rechtsverbindlich 
geworden. 

Langelsheim, den 02.02.2022
               gez. Henze                                   

            ..................................................................
Siegel                                                                                                 Bürgermeister
______________________________________________________________________________________

Erneute Veröffentlichung und erneute Beteiligung der Behörden im Rahmen des ergänzenden                               
Verfahrens gemäß § 214 Abs. 4 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem geänderten Entwurf 
des Bebauungsplans und der geänderten Begründung mit geändertem Umweltbericht zugestimmt und die erneute 
Veröffentlichung und die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a 
Abs. 3 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Veröffentlichung/öffentlichen Auslegung wurden am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans und der geänderte Entwurf der Begründung mit Umweltbericht wurde 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ gemäß § 4a Abs 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht/öffentlich 
ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ erneut beteiligt 
und von der Veröffentlichung/öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Frist für Stellungnahmen war der __.__.____

Langelsheim, den 
                                                                    

       ....................................................................
Siegel                                                                                                  Bürgermeister
                                                                                              

5. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
5.1 Privatstraße

Die Privatstraße dient als interner Betriebsweg der Industriegebiete.

5.2 Rad- und Wanderweg
Landwirtschaftlicher Verkehr für die westlich der B 82 gelegenen Wirtschaftsflächen ist uneingeschränkt gestattet.

6.       Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Ziff. 20 
BauGB)

6.1 Private Grünfläche der Zweckbestimmung Siedlungsgehölz
Die festgesetzte private Grünfläche der Zweckbestimmung Siedlungsgehölz ist als artenreiches Gehölz anzupflanzen 
und naturnah zu entwickeln. Dafür ist je 50 qm ein Baum der nachfolgenden Artenliste anzupflanzen. Die Fläche 
zwischen den anzupflanzenden Bäumen ist mit Landschaftsrasen anzusäen und der Sukzession zu überlassen. Es sind 
wahlweise mindestens 4 Arten, vorzugsweise die mit *) gekennzeichneten tiefwurzelnden Arten, zu verwenden:

Acer pseudoplatanus Bergahorn Quercus robur Stieleiche  *) 
Carpinus betulus Hainbuche *) Quercus rubra Roteiche                     
Fagus sylvatica Rotbuche Sorbus aria Mehlbeere
Prunus avium Kirsche Sorbus aucuparia Eberesche *)                                                                                
Prunus padus Traubenkirsche Tilia cordata Winterlinde *)

Ulmus laevis Flatterulme
Die Ränder des Siedlungsgehölzes sind in einer Tiefe von mind. 5 m und im Abstand von maximal 2 x 2 m dicht und 
lückenlos mit Laubsträuchern der nachfolgenden Artenliste zu bepflanzen und naturnah zu entwickeln. Es sind 
wahlweise mindestens 4 Arten der nachfolgenden Pflanzenliste zu verwenden:
          Acer campestre Feldahorn Ligustrum vulgare Rainweide                                                                                                          

Cornus mas Kornelkirsche Lonicera xylosteum Herckenkirsche   
Cornus sanguinea Hartriegel Prunus spinosa Schlehdorn
Corylus avellana Haselnuss Rosa canina Hundsrose   
Crataegus spec. Weißdorn *) Rosa spec. Wildrosen   
Euonimus europaeus Pfaffenhütchen Sambucus nigra Holunder

Innerhalb der festgesetzten Grünfläche Zweckbestimmung Siedlungsgehölz sind bauliche Anlagen und Nebenanlagen, 
ausgenommen Einfriedungen, nicht zulässig.

6.2 Wasserfläche der Zweckbestimmung Graben
Es ist jährlich nur eine einseitige Mahd mit Schonung der Böschungsfüsse durchzuführen. Grundräumungen zur 

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Gewässerabflusses sind nur punktuell zulässig. Der nördliche Graben 
darf für maximal drei Überfahrten von jeweils maximal 10 m Breite verrohrt werden. Der südliche Graben darf für 
maximal sechs Überfahrten von jeweils maximal 10 m Breite verrohrt werden. Bei Veränderung des Grabenprofils 
ist eine Hoch- staudenfluransaat mit Ufermischung 07 von Rieger-Hoffmann oder vergleichbar durchzuführen. Für 
die Anlegung neuer und/oder die wesentliche Änderung vorhandener Überfahrten bestehende wasserrechtliche 
Zulassungserfordernisse werden durch diese textliche Festsetzung nicht berührt, insbesondere nicht entbehrlich.

6.3 Durchgrünung
In den Industriegebieten ist je 2000 qm versiegelter Fläche ein Baum zu pflanzen. Es sind mindestens drei Arten 

aus der Artenliste Nr. 6.1 zuzüglich der Art Walnuss (Juglans regia) zu verwenden. 

6.4 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Die festgesetzte Fläche ist im Abstand von maximal 2 m lückenlos mit Laubsträuchern der Artenliste nach Ziff. 

 6.1 zu bepflanzen. Es sind wahlweise mindestens 3 Arten zu verwenden.

6.5   Rad- und Wanderweg
Der Rad- und Wanderweg ist in einer Breite von maximal 3 m und mit einem Abflussbeiwert von mindestens 0,7 
anzusetzen. Die Befestigungsart richtet sich nach den jeweils allgemein anerkannten Regeln für den ländlichen 
Wegebau.
Am Nordrand des befestigten Weges ist je mindestens 15 lfm ein Baum wahlweise aus der Artenliste nach Ziff. 
6.1 als Baumreihe zu pflanzen. Es sind höchstens 2 Arten zu verwenden. 
Der Südrand des befestigten Weges ist im Abstand von maximal 2 m lückenlos mit Laubsträuchern der Artenliste 
nach Ziff. 6.1 zu bepflanzen. Es sind wahlweise mindestens 3 Arten zu verwenden.
Beidseitig des befestigten Weges ist Extensivrasen mit Regiosaatgut, Grundmischung 2020 UG 6 der Firma 
Saaten Zeller oder vergleichbar, anzusäen und extensiv zu unterhalten.

6.6 Begrünung der Regenwasserrückhalteanlage
Die Unterhaltungsumfahrten des Rückhaltebeckens sind als Extensivrasen mit Regiosaatgut Grundmischung 
2020 UG 6 der Firma Saaten Zeller oder vergleichbar, anzusäen und extensiv zu unterhalten. Das 
Regenrückhaltebecken ist mit mindestens drei Ausstiegshilfen für Kleintiere auszustatten.

6.7 Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 (1a) BauGB)
Die festgesetzten Anpflanzungen sind durchzuführen als Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1a (3) BauGB. 
 Maßnahmen nach den textlichen Festsetzungen Ziff. 6.1 - 6.6 dieses Bebauungsplanes sind durch den 
jeweiligen Grundstückseigentümer spätestens in der nächsten auf den Beginn einer Baumaßnahme folgenden 
Anpflanzperiode (Oktober-April) abschnittsweise durchzuführen.

6.8     Qualität der Pflanzen
   Für die in den textlichen Festsetzungen Ziff. 6 vorgesehenen Bepflanzungen gilt folgendes: 

a) Pflanzqualitäten: Sträucher: mind. 1 x verpflanzt, 4 Triebe, Höhe 60 - 100 cm
 Bäume: Hochstamm, Stammumfang 14 - 16 cm

b) Die Gehölze sind einer Anwuchspflege gemäß DIN 18916 zu unterziehen, dauerhaft zu unterhalten und bei 
Abgang gemäß Pflanzliste zu ersetzen.
c) Es sind Gehölze forstlicher Herkunft aus dem Herkunftsgebiet 4 zu verwenden.

6.9 Zeitpunkt der Pflanz- und Pflegemaßnahmen
Die Pflanz- und Pflegemaßnahmen nach den textlichen Festsetzungen sind im Privatbereich spätestens in der 
nächsten auf die Fertigstellung einer Baumaßnahme folgenden Anpflanzperiode (Oktober-April) vom jeweiligen 
Grundstückseigen- tümer bauabschnittsweise durchzuführen. 

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 (8) BauGB)

1.  Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes L 124 liegt im Teilgebiet 3 des „Bodenplanungsgebiets Harz im Landkreis 
Goslar" (BPG-VO in der Neufassung vom 31.03.2011). Auf die damit verbundenen Erschwernisse im Umgang mit 
belastetem Boden im Rahmen von Baumaßnahmen wird hingewiesen.

D. HINWEISE
1. Störfallgefährdung

Im Gutachten zur Würdigung des § 50 BImSchG und Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie (KAS-18 Gutachten) wurde 
festgestellt, dass sich im Radius des maximalen angemessenen Abstandes schutzbedürftige Nutzungen befinden                  
(Baracken und Freifläche eines Motorradclubs und eine Gaststätte).                                                                                     
Im Rahmen der Beantragung einzelner öffentlich-rechtlicher Zulassungen für die Errichtung und den Betrieb von 
störfallrechtlich relevanten Anlagen im Plangebiet kann es deshalb erforderlich sein, Berechnungen und Nachweise zu 
den störfallrechtlich gebotenen Abständen im jeweiligen Einzelfall vorzulegen.

2. Ableitung von Abgasen
Zusätzlich zur TA Luft 2021 sind die Anforderungen der VDI 3781 Blatt 4, Ausgabe  Juli 2007, zu beachten. 

3. Landwirtschaftliche  Immissionen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit gelegentlichen Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen aus der 
Bewirtschaftung landwirtschaftlichen Flächen zu rechnen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung im Rahmen des 

Ortsüblichen und Verträglichen hinzunehmen sind (ortsübliche Vorbelastung).

4. Technische Regelwerke
Die DIN 18916, 45691, die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL), die VDI-Richtlinie 3781 und die TA Luft 2021 sind im 
Rathaus der Stadt Langelsheim für jedermanns Einsicht vorzuhalten.

5. Natur- und Artenschutz
5.1 Artenschutz

Die  Vorgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind zwingend zu beachten. Bei Vorkommen von besonders oder streng 
geschützten Arten (bspw. Feldlerche) ist die untere Naturschutzbehörde zu unterrichten.

5.2 Naturschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 3 und 4 BNatSchG verboten ist, Röhrichte in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September zurückzuschneiden und ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen 
zu räumen, wenn dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird. Außerhalb dieser 
Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden.

6. Waldrecht
Es wird darauf hingewiesen, dass für die zeichnerisch festgesetzte Fläche für ein Regenwasserrückhaltebecken, für 
Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO und für bauliche Anlagen, die gem. NBauO in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können, bei Unterschreitung des haftungsrechtlichen Mindestabstandes von 35 m zum Wald 
eine Haftungsausschlussvereinbarung zu treffen ist.

7. Archäologischer Denkmalschutz
Von Seiten der Archäologischen Denkmalpflege wird darauf hingewiesen, dass im Plangeltungsbereich mit Funden und 
Befunden zu rechnen ist und der Beginn von Erdarbeiten aus diesem Grund dem Landesamt für Denkmalpflege - 
Arbeitsstelle Montanarchäologie, Bergtal 18, 38640 Goslar, Tel.: 05321 / 317-487 und der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Goslar, Tel.: 05321 / 76-649 mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen ist, 
damit archäologische Kontrollen durchgeführt werden können.

8. Bodenschutz
8.1 Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar

Auf die Erschwernisse im Umgang mit durch Umgebungsbelastung kontaminiertem Boden im Plangeltungsbereich, z.B. 
im Rahmen von Baumaßnahmen, wird im Bebauungsplan hingewiesen.                                               
Der Grundstückseigentümer hat auch zu beachten, dass es bei einem frühzeitigen Bodenauftrag durch spätere 
Bautätigkeiten später zu einer Vermischung zwischen belastetem und unbelastetem Material kommen kann. Für 
Aushubboden aus den Erschließungsarbeiten gilt, direkten Kontakt mit dem belasteten Boden sowie Verstaubungen 
möglichst zu vermeiden. Sofern bei der Baumaßnahme Bodenaushub anfällt, der nicht auf dem Grundstück 
wiederverwendet wird, ist dieser entsprechend den abfallrechtlichen Vorschriften in Abstimmung mit dem Fachdienst 
Umwelt zu entsorgen. 

8.2 Vermeidung von Bodenverdichtungen
Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen wird darauf hingewiesen, dass die verdichtungsempfindlichen Böden 
während der Bauphase nicht im feuchten Zustand  befahren werden. Baggermatten sollten vorgehalten werden.

8.3 Vermeidung von Schadstoffeinträgen durch Dach- und Außenwandmaterialien
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen wird empfohlen, nur beschichtete kupfer-, zink- und bleihaltige Dach- und 
Außenwandmaterialien zu verwenden.

9. Gerüche
Im Plangebiet des Bebauungsplans „L 124 Sültefeld III“ können im Rahmen nachfolgender öffentlich-rechtlicher 
Zulassungsverfahren geruchsemittierende Anlagen nur zugelassen werden, wenn nach Maßgabe der jeweils 
einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Vorschriften nachgewiesen wird, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Gerüche auf schutzbedürftige Nutzungen außerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten sind. Demnach wird 
nachzuweisen sein, dass die Gesamtgeruchsbelastung im maßgeblichen Nachbarschaftsbereich die 
Immissionsrichtwerte nicht überschreitet oder das zu beurteilende Vorhaben die Kriterien der Irrelevanz erfüllt oder eine 
Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung anderer die Zumutbarkeit der Geruchsimmission beeinflussender Kriterien 
ergibt, dass die Geruchsbelästigung nicht als erheblich zu qualifizieren ist. Die abschließende Beurteilung der 
Geruchsverträglichkeit erfolgt im zuständigen Genehmigungsverfahren durch die hierfür verantwortliche Behörde. Durch 
diesen Hinweis werden weder zusätzliche Anforderungen begründet noch Entscheidungen der Genehmigungsbehörden 
vorweggenommen.             BEBAUUNGSPLAN L 124 "SÜLTEFELD III" 
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                                                                           Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Langelsheim hat den Bebauungsplan L 124 "Sültefeld III" nach  Prüfung  der Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  in seiner Sitzung am __.__.____als Satzung (§ 10  Abs. 1 BauGB) sowie die 
Begründung mit Umweltbericht beschlossen.

Langelsheim, den __.__.____
                                                                     

                      ...................................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
__________________________________________________________________________________________________

Ausfertigung
Der Bebauungsplan L 124 "Sültefeld III", bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen wird 
hiermit ausgefertigt.

Langelsheim, den __.__.____
                                                                    

            ..................................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________________________

                                                                                Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans L 124 "Sültefeld III" ist am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan L 124 "Sültefeld III" ist damit am __.__.____ zum Tage 
seiner ersten Bekanntmachung in Kraft getreten. 

Langelsheim, den __.__.____
                                                                    

            ..................................................................
Siegel                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________________________
                                

 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

oder Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und 
3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 BauGB). Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Langelsheim, den 
                                                                    

       ....................................................................
Siegel                                                                                                 Bürgermeister
_____________________________________________________________________________________-
Anmerkung: Nichtzutreffendes streichen                                                                      
                                                             

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen, sh. textliche Festsetzungen Nr. 6.4. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. und Abs. 6 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Nutzungsschablone 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Industriegebiete, gegliedert (§ 9 BauNVO, § 1 Abs. 4 BauNVO)
sh. textliche Festsetzungen Nr. 1.2

Höchstzulässige Schallkontingente Tag/Nacht in d/B (A)

Grundflächenzahl - Dezimalzahl(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 
16 BauNVO)

GI2

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
      Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes 
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets, 

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind 
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)
Nähere Kennzeichnung: Bodenplanungsgebiet, siehe D. nachrichtliche Übernahme Nr. 1 
(Textfassung) 

Nachrichtliche Übernahmen

GI 1
GRZ 0,8

60/45

BMZ  6,0

GRZ 0,8

60/45

BP

45
°

Anpflanzen: Bäume

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

A

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO)
A.  PLANZEICHENERKLÄRUNG

Industriegebiete, gegliedert (§ 9 BauNVO, § 1 Abs. 4 BauNVO)
sh. textliche Festsetzungen Nr. 1.1 

GI1

9. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünfläche: Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die  
     Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses, 
Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltebecken

Wasserfläche, Zweckbestimmung: Graben

Baumassenzahl - Dezimalzahl im Rechteck(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB, § 16 BauNVO)

BMZ  6,0
OK 25,0 m

Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß über einem Bezugspunkt, 
sh. textliche Festsetzungen Nr. 3

OK 25,0 m

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Privatstraße,(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Unterirdische Hauptversorgungsleitung / TK (Telekommunikation) 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Rad- und Wanderweg,
sh. textliche Festsetzungen Nr. 6.5(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

0°

107°

HSE

RRB

RW

P

Richtwirkungsektor für Emissionszusatzkontingnte,
sh. textliche Festsetzung Nr. 2.1.
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